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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 26.02.2014 
 

Vorlagen-Nr.: IV/009/2014 

Berichterstatter: Herr Günter Pomp 

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Stadt 
Dinkelsbühl für das Jahr 2014 - Beratung und Beschlußfassung 
gem. Art. 65 GO 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Die Vorberatungen erfolgten im Werkausschuss am 14.01.14 sowie im Wirtschafts- u. Finanz-
ausschuss am 22.01.14. Dabei wurde beschlossen, den vorgelegten Haushaltsentwurf zustim-
mend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weiterzuleiten.  
 
Der VWH wird geprägt von einem erneuten Anstieg der Steuerkraft, einer weiteren Zunahme des 
Steueraufkommens und einer Zunahme der Schlüsselzuweisungen. Trotz Belastungen auf der 
Ausgabenseite erwirtschaftet er im Ergebnis eine gute Zuführungsquote von 2,3 Mio. €, das sind 
1,2 Mio. € über der gesetzlichen Mindestzuführung. Dadurch hat sich die freie Finanzspanne 
deutlich verbessert. Die im VMH eingestellten Investitionen umfassen eine Summe von rd. 9,4 
Mio. €, weswegen der Haushalt als erneute finanz- und investitionsstark bezeichnet werden 
kann. Dadurch wird es möglich, das relativ hohe Niveau vielfältiger Leistungen für die Bürger 
aufrecht zu erhalten und Investitionen fortzuführen bzw. anzugehen, welche die Stadt in ihrer 
künftigen Entwicklung voranbringt. Die notwendige Kreditaufnahme zur Finanzierung des VMH 
führt zu keiner Neuverschuldung, da die Tilgungen die Kreditaufnahme übersteigen. Die Ver-
schuldung bewegt sich dabei im Rahmen dessen, was bereits im Haushalt 2013 planerisch vor-
gegeben wurde. 
 
Trotz dieser positiven Entwicklung muss der Hinweis erlaubt sein, dass das Ziel der Haushalts-
konsolidierung, insbesondere der weiteren Schuldenrückführung, nicht aus den Augen verloren 
werden darf, um auch in Zukunft die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt sicher zu stellen und 
zu verbessern. 
 
Weitere Informationen können dem Vorbericht und den Anlagen zum Haushaltsentwurf 2014 
entnommen werden. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
Gemäß Art. 65 GO wird die vorliegende Haushaltssatzung 2014 der Stadt Dinkelsbühl erlassen 
und mit ihren Anlagen genehmigt. Der Finanzplan wird in der vorgelegten Fassung beschlossen. 
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